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Vernehmlassungsverfahren   
 

Parlamentarische Kommissionen 

Bundesbeschluss über die Verankerung des Bankkundengeheimnisses in der 
Bundesverfassung  
(Gegenentwurf zur Volksinitiative «Ja zum Schutz der Privatsphäre») 

Wie die Volksinitiative will der direkte Gegenentwurf in erster Linie das Bankkun-
dengeheimnis auf Verfassungsstufe verankern. So erwähnt der Gegenentwurf die 
finanzielle Privatsphäre explizit in Artikel 13 BV und verankert andererseits in der 
Verfassung die geltenden Gesetzesbestimmungen zu den Bedingungen, unter denen 
Banken Kundendaten an die Steuerbehörden weitergeben dürfen. Die Steuerbehör-
den sollen weiterhin bei Verdacht auf schwere Steuerwiderhandlungen Zugang zu 
Bankdaten erhalten. Im Unterschied zur Volksinitiative ist beim vorgeschlagenen 
Gegenentwurf allerdings die Liste der schweren Steuerwiderhandlungen nicht abge-
schlossen. Der Gegenentwurf regelt nur den Bereich der direkten Steuern. Es soll 
ausserdem explizit auch ein automatischer Informationsaustausch im Inland über 
eine Revision des Verrechnungssteuergesetzes verhindert werden. 

Datum der Eröffnung: 6. Juni 2016 

Vernehmlassungsfrist: 5. September 2016 

Die Vernehmlassungsunterlagen können bezogen werden bei:  
Sekretariat der Kommissionen für Wirtschaft und Abgaben (WAK), Parlaments-
dienste, Parlamentsgebäude, 3003 Bern,  
Telefon +41 58 322 92 02, Fax +41 58 322 96 54, www.parlament.ch 

Die Vernehmlassungsunterlagen sind elektronisch abrufbar unter: 
www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html 

14. Juni 2016 Bundeskanzlei  
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